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PRÄAMBEL 

 

Die Gemeinde Untermeitingen erlässt aufgrund der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches 

(BauGB), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), des Art. 23 der Gemeindeord-

nung (GO) für den Freistaat Bayern sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der 

Planzeichenverordnung (PlanZV) – in der jeweils zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Satzung gültigen Fassung – folgenden 

 

Sanierungsbebauungsplan Nr. 48/I  

„Nebenerwerbssiedlung - Teilbereich Planstraße Nord“ 

 
als Satzung. 

 

Für den Geltungsbereich gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), sofern die nachfolgenden 

Festsetzungen nichts anderes bestimmen. 

 

Für den Geltungsbereich des Sanierungsbebauungsplanes Nr. 48/I „Nebenerwerbssied-

lung - Teilbereich Planstraße Nord“ der Gemeinde Untermeitingen gilt der von dem Büro 

OPLA, Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, ausgearbeitete Sanierungs-

bebauungsplan vom 29.11.2018. 

 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

 Bebauungsplanzeichnung im M 1:1.000 (A), den Festsetzungen durch Planzeichen (B) 

und den Verfahrensvermerken (C) in der Fassung vom 09.03.2023 

 Satzung (Textliche Festsetzungen (D)) in der Fassung vom 09.03.2023 

 

Beigefügt sind 

 Begründung & Umweltbericht in der Fassung vom 09.03.2023 
 

  

A PLANZEICHNUNG 

 Die Planzeichnung hat nur im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Text-

teils Gültigkeit. 
 

 

B FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

 Sind dem zeichnerischen Teil angefügt 
 

 

C VERFAHRENSVERMERKE 

 Sind dem zeichnerischen Teil angefügt 
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D TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

 

1 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

 

1.1 GR 

Als Höchstgrenze ist eine Grundfläche (GR) von 160 m² für die Hauptgebäude und 

von 80 m² für Nebengebäude im Sinne des § 14 BauNVO zulässig. 

 

1.2 Höhe baulicher Anlagen und Anzahl der Vollgeschosse 

Folgende Höhen sind zulässig:  

 

Typ 1: 

 Vollgeschosse:   II (I+D) 

 Wandhöhe (traufseitig):  max. 4,00 m  

 Gesamthöhe:   max. 9,00 m  
 

Bei Gebäuden mit einer Geschossigkeit II (I+D) muss das zweite Vollgeschoss im 

Dachgeschoss liegen. 
 

 Systemschnitt Haustyp 1 

 

 

Typ 2: 

 Vollgeschosse:   II 

 Wandhöhe (traufseitig):  max. 6,75 m 

 Gesamthöhe:   max. 8,50 m 
 

Bei Gebäuden mit der Geschossigkeit II darf das auf dem zweiten Vollgeschoss lie-

gende Dachgeschoss kein Vollgeschoss sein. 
 

 Systemschnitt Haustyp 2 

 

1.3 Bezugspunkte für die Höhe baulicher Anlagen 

Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante Rohfußbo-

den (OK RFB) des Erdgeschosses (EG). Diese darf bezogen auf die Planstraße A 

bei max. 557,10 m ü. NHN und bezogen auf die Sudetenstraße bei max. 557,40 m 

ü. NHN liegen.   
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Oberer Bezugspunkt für die Wandhöhe (WH) ist der Schnittpunkt der Wand mit der 

Oberkante Dachhaut. Oberer Bezugspunkt für die Gesamthöhe (GH) ist der höchste 

Punkt der äußeren Dachhaut. 

 

1.4 Ausnahmen 

Von den Festsetzungen zur GR unter Pkt. 1.1 wird für die Änderung, Nutzungsän-

derung und Erneuerung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans be-

reits bestehender Hauptgebäude und Anlagen gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO, 

die Beibehaltung der vorhandenen GR zugelassen. 

 

Von den Festsetzungen zur Wand- und Gesamthöhe unter Pkt. 1.2 wird für die Er-

weiterung, Änderung, Nutzungsänderung und Erneuerung zum Zeitpunkt des In-

krafttretens des Bebauungsplanes bestehender Hauptgebäude, die Beibehaltung 

der vorhandenen Wand- und Gesamthöhen zugelassen. 

 

 

2 BAUWEISE, BEBAUUNGSTIEFEN, ZUFAHRTSGEBOTE 

 

2.1 Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt für die Bauflächen die 

offene Bauweise (o) nach § 22 Abs. 2 BauNVO. 

 

2.2 Es sind ausschließlich Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig. 

 

2.3 Ausnahmen 

Von der Festsetzung der Bauweise unter Pkt. 2.1 und 2.2 wird für die Erweiterung, 

Änderung, Nutzungsänderung und Erneuerung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Bebauungsplanes bestehender Hauptgebäude, die Beibehaltung der vorhandenen 

Bauweise zugelassen. 

 

2.4 Es gelten folgende Bebauungstiefen und Zufahrtsgebote für Hauptgebäude 

die nach Inkrafttreten des Bebauungsplans errichtet werden: 

(bezogen auf die Straßenbegrenzungslinie der jeweiligen öffentlichen Erschlie-

ßungsstraßen sowie die westliche Grenze des Flurstücks Nr. 1439/82 (Röthstraße) 

und die nördliche Grenze der Flurnummer 1439/153 (Sudetenstraße)) 

 

Verkehrsfläche  Von Mindestabstand bis Maximalabstand 

 

Röthstraße nach Westen 3 m 22 m 

Die nachfolgenden Maximalabstände und Erschließungsbindungen gelten für diese 

Bereiche nicht. 

 

Planstraße A nach Norden 6 m keine Vorgabe 

Planstraße A nach Süden 6 m 50 m 

Die Erschließung hat ausschließlich über die Planstraße A zu erfolgen. Davon aus-

genommen ist Flur-Nr. 1439/148 (Haus-Nr. 41), welche nach Süden an die Sude-

tenstraße angebunden werden darf. 
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Sudetenstraße nach Norden 10 m 30 m 

Die Erschließung hat ausschließlich über die Sudetenstraße zu erfolgen. 

 

Im Aufweitungsbereich von Wendeanlagen beträgt der Mindestabstand abweichend 

zu den obigen Festsetzungen 3,0 m. 

 

Von den Festsetzungen unter Pkt. 2.4 wird für die Erweiterung, Änderung, Nut-

zungsänderung und Erneuerung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungs-

plans bereits bestehender Hauptgebäude und Anlagen gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 

BauNVO, die Beibehaltung der bestehenden Bebauungstiefen und Erschließung zu-

gelassen. 

 

Es gilt die Abstandsflächenregelung gem. Art. 6 BayBO (in der jeweils aktuellen 

Fassung). 

 

Bei Stellplätzen, Garagen, Carports sowie untergeordneten Nebenanlagen im Sinne 

des § 14 BauNVO sind mind. 6 m Abstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen (Er-

schließungsstraßen) einzuhalten. 

 

 

3 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN  

 

3.1 Es sind max. 2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig. 

 

3.2 Ausnahmen 

Von der Festsetzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

unter Pkt. 3.1 wird für die Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung und Erneue-

rung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplanes bestehender Hauptge-

bäude, die Beibehaltung der vorhandenen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

zugelassen. 

 

 

4 MINDESTGRUNDSTÜCKSGRÖSSEN  

 

4.1 Die Baugrundstücke müssen eine Mindestgrundstücksgröße von 500 m² aufweisen. 

 

4.2 Ausnahmen 

Von der Festsetzung der Mindestgrundstücksgröße unter Pkt. 4.1 wird für die Er-

weiterung, Änderung, Nutzungsänderung und Erneuerung zum Zeitpunkt des In-

krafttretens des Bebauungsplanes bestehender Hauptgebäude, die Beibehaltung 

der vorhandenen Grundstücksgröße zugelassen. 

 

5 STELLPLÄTZE, GARAGEN, NEBENANLAGEN  

 

5.1 Die Satzung über den Nachweis, die Herstellung und Ablösung von Stellplätzen 

(Stellplatzsatzung) der Gemeinde Untermeitingen in der jeweils aktuellen Fassung 

ist anzuwenden. 
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5.2 Private Stellplätze und die Zufahrten zu den Grundstücken sind in wasserdurchläs-

siger Bauweise herzustellen (z.B. wasserdurchlässiges Pflaster, Rasengitter, Ra-

senpflaster, Rasenziegel, Schotterrasen, Schotter, Rasen etc.). 

 

 

6 GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN 

 

6.1 Doppelhäuser 

Doppelhäuser sind mit derselben Dachform, -neigung und -eindeckung zu verse-

hen. Die Gestaltung der beiden Doppelhaushälften ist aufeinander abzustimmen. 

 

6.2 Fassadengestaltung, Dacheindeckung 

Grelle und leuchtende Farben (RAL 1016, 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 4000, 

6032, 6037 und 6038) sowie dauerhaft reflektierende Materialien sind für die Au-

ßenwände nicht zulässig.  

Die Dacheindeckung hat aus dem roten, rotbraunen und anthrazitfarbenen Farb-

spektrum zu erfolgen. 

 

6.3 Dachformen und -neigungen 

Zulässig sind bei Hauptgebäuden folgende Dachformen und -neigungen: 

Typ 1: 

 Satteldach     35° - 48° 

 

Typ 2: 

 Sattel-, Walm-, und Zeltdächer  10° - 25° 

 

6.4 Dachaufbauten 

Dachaufbauten sind nur bei Gebäuden mit stark geneigten Dächern (Dachneigung 

mindestens 35°) zulässig. Es sind nur Giebelgauben zulässig.  

 

Die Gauben müssen die Dachneigung des Hauptdaches aufnehmen und jeweils in 

Material und Farbgebung dem Hauptdach angepasst werden.  
 

Die Gesamtlänge aller Gauben auf beiden Dachseiten darf insgesamt max. eine 

Dachlänge (Firstlänge) einnehmen; wobei die Gesamtlänge aller Gauben auf einer 

Dachseite nicht mehr als 2/3 der Firstlänge betragen darf. Dachgauben müssen un-

tereinander einen Abstand von mindestens 1,20 m einhalten.  
 

Dachaufbauten haben einen Mindestabstand von 1,5 m vom Ortgang einzuhalten. 

Der First bzw. Ansatzpunkt der Dachaufbauten muss 1,0 m unter dem First des 

Hauptgebäudes liegen. 

 

6.5 Einfriedungen 

Die Satzung der Gemeinde Untermeitingen über die Höhe von Einfriedungen (Ein-

friedungssatzung) in der jeweils aktuellen Fassung ist anzuwenden. 
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6.6 Versorgungsanlagen  

Ver- und Entsorgungsanlagen einschließlich Strom- und Telefonleitungen sind vor-

behaltlich anderer gesetzlicher Regelungen unterirdisch zu führen. 

 

6.7 Ausnahmen 

Von den Festsetzungen zur Gebäudegestaltung unter Pkt. 6.1 bis Pkt. 6.4 wird für 

die Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung und Erneuerung zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Bebauungsplanes bestehender Hauptgebäude, die Beibehaltung 

der vorhandenen Gebäudegestaltung zugelassen. 

 

 

7 GELÄNDEVERÄNDERUNGEN 

 

Das natürliche Gelände ist zu erhalten. Höhenunterschiede sind durch natürliche 

Böschungen auszugleichen. 

 

 

8 SCHMUTZ- UND NIEDERSCHLAGSWASSERBEHANDLUNG  

 

8.1 Häusliches Schmutzwasser  

Häusliches Schmutzwasser ist dem öffentlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten.  

8.2 Niederschlagswasser  

Nicht verschmutztes Niederschlagswasser 

Das auf den einzelnen privaten Grundstücksflächen anfallende, nicht verschmutzte 

Niederschlagswasser von Dach- und Belagsflächen ist auf dem jeweiligen Grund-

stück zu versickern. Ist eine direkte Versickerung auf den Grundstücken auf Grund 

der Bodenbeschaffenheit nicht möglich, sind für nicht verschmutztes Niederschlags-

wasser Rückhaltemaßnahmen z. B. in Form von Zisternen vorzusehen.  

Nicht verschmutztes Niederschlagswasser darf der öffentlichen Kanalisation nicht 

zugeführt werden.  

 

Verschmutztes Niederschlagswasser  

Verschmutztes Niederschlagswasser ist aus Gründen des Gewässerschutzes zu 

sammeln und schadlos durch Ableiten in die Schmutzwasserkanalisation zu besei-

tigen. 

 

 

9 GRÜNORDNUNG 

 

9.1 Der Gehölzbestand ist im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu 

schützen. 

 

9.2 Auf jedem Baugrundstück sind im Rahmen der Neubebauung mindestens 2 stand-

ortgerechte Laub- oder Obstbäume mit einem StU von mind. 16 cm zu pflanzen. 

Bestandsbäume (ausschließlich Laub- oder Obstbäume) mit einem StU von >50 cm 

sowie Bäume, die auf Grundlage der Festsetzungen 9.3. und 9.4 gepflanzt wurden, 

können hierauf angerechnet werden.  
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9.3 Werden im Zuge der Bebauung Laub- oder Obstgehölze mit einem Stammumfang 

> 100 cm entfernt, sind diese mengengleich durch einen standortgerechten Laub- 

oder Obstbaum mit einem StU von mindestens 20 cm zu ersetzen.  

 

9.4 Müssen für ein Bauvorhaben mehr als vier dickstämmige Laubbäume mit einem 

Stammumfang von > 100 cm entfernt werden, sind mind. vier standortgerechte 

Laub- oder Obstbäume mit einem StU von mindestens 20 cm nachzupflanzen.  

 

 

10 IMMISSIONSSCHUTZ  

 

10.1 Festsetzungen gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

Die nachfolgenden Festsetzungen zum Immissionsschutz gelten bis zum Inkrafttre-

ten der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militäri-

schen Flugplatz Lechfeld (Fluglärmschutzverordnung Lechfeld – FlugLärmV L).  

Mit Inkrafttreten der “FlugLärmV L“ fällt der Bebauungsplanumgriff aus dem 

Lärmschutzbereich des Flugplatzes Lechfeld heraus. Damit entfällt die Not-

wendigkeit der nachfolgenden Festsetzungen (Pkt. 10.2) zum Fluglärm. 

 

10.2 Baulicher Mindest-Schallschutz hinsichtlich des Fluglärms 

Innerhalb der Fluglärmzone B müssen die Bauteile, die Aufenthaltsräume von 

Wohngebäuden nach außen abschließen, ein bewertetes Gesamtschalldämm-Maß 

R'w von mindestens 45 dB aufweisen. Das resultierende bewertete Gesamtschall-

dämm-Maß R'w.res ist nach DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau; Anforderungen 

und Nachweise", Ausgabe November 1989 zu ermitteln. 

Fenster und Türen der Räume, die unmittelbar nach Außen führen, müssen mindes-

tens den Anforderungen der Schallschutzklasse 5 im Sinne der VDI-Richtlinie 2719, 

"Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen ", vom August 1987 

entsprechen. 

Für Schlaf- und Kinderzimmer ist eine aktive Belüftung erforderlich.  

Aufenthaltsräume sind 

1. in Wohnungen: Wohnräume einschließlich Wohndielen, Wohnküchen und Ar-

beitsräume sowie Räume, die in nicht nur unwesentlichem Umfang zum Schla-

fen genutzt werden (Schlafräume), das heißt Schlafzimmer sowie Kinder- und 

Jugendzimmer; 

2. in Erholungsheimen, Altenheimen, Krankenhäusern und ähnlichen in gleichem 

Maße schutzbedürftigen Einrichtungen: Wohn- und Schlafräume einschließlich 

Übernachtungs- und Bettenräume, Gemeinschaftsräume sowie Untersu-

chungs-, Behandlungs- und Operationsräume;  

3. in Kindergärten, Schulen und ähnlichen in gleichem Maße schutzbedürftigen 

Einrichtungen: Gemeinschaftsräume, Unterrichts- und Vortragsräume, Lese-

räume in Bibliotheken sowie wissenschaftliche Arbeitsräume. 
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11 INKRAFTTRETEN 

 

Die Sanierungsbebauungsplanes Nr. 48/I „Nebenerwerbssiedlung - Teilbereich 

Planstraße Nord“ tritt mit Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

Untermeitingen, den … … … … 

 

 

……………………………… 

Simon Schropp 

Erster Bürgermeister       Siegel  
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E HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

Es wird darauf hingewiesen, dass im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet be-

stimmte Vorhaben und Rechtsvorgänge gemäß § 144 BauGB der schriftlichen Ge-

nehmigung durch die Gemeinde bedürfen. 

 

1 ARTENLISTE – GEHÖLZARTEN UND QUALITÄTEN 

Bei allen Gehölzpflanzungen sind standortgerechte, vorwiegend heimische Arten in 

Anlehnung an die potenzielle natürliche Vegetation zu verwenden:  

Bäume I. Ordnung 

Mindestqualität: Hochstämme 3x verpflanzt,  

Acer platanoides i.S. (Spitzahorn) 

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) 

Fagus sylvatica  (Rotbuche) 

Quercus robur  (Stieleiche) 

Tilia cordata (Winterlinde) 

Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) 

 

Bäume II. Ordnung  

Mindestqualität: Solitär, 3x verpflanzt,  

Acer campestre (Feldahorn)  

Carpinus betulus  (Hainbuche) 

Juglans regia  (Walnuss)  

Malus sylvestris  (Holzapfel) 

Prunus avium (Vogelkirsche)  

Sorbus aucuparia  (Eberesche)  

Obstbäume  

 

 

2 BODENDENKMÄLER 

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass 

man auf Bodendenkmäler stößt. Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder 

Besitzer der Grundstücke sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) wird hiermit 

auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmälern nach Art. 8 

des Denkmalschutzgesetzes hingewiesen.  

 

Art. 8 Abs. 1 DSchG:  

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-

malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur An-

zeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, so-

wie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 

Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 

so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  
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Art. 8 Abs. 2 DSchG:  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 

Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-

schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 

gestattet.  

Zu verständigen ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die zustän-

dige Untere Denkmalschutzbehörde. 

 

 

3 ALTLASTEN UND VORSORGENDER BODENSCHUTZ 

 

3.1 Erdarbeiten 

Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Alt-

ablagerungen o.Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landrats-

amt einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 

 

3.2 Bodenbelastungen 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöh-

ten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätz-

lichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Es wird daher emp-

fohlen, vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von 

festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 

 

3.3 Bodenschutz 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-

gangen werden. Gem. § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei Errichtung und Ände-

rung baulicher Anlagen ausgehoben wird in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 

Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Zum Schutz des Mutterbodens und für 

alle anfallenden Erdarbeiten werden die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 

19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Umgang und zur rechtskonformen Ver-

wertung des Bodenmateriales geben, empfohlen. Es wird angeraten die Verwer-

tungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Baumaßnahme zu klä-

ren.  

Im Zuge von Bauprozessen werden Böden rund um Bauobjekte erheblich mecha-

nisch beansprucht. Da diese nach Abschluss der Maßnahmen wieder natürliche Bo-

denfunktionen übernehmen sollen, gilt es ihre funktionale Leistungsfähigkeit zu 

schützen, zu erhalten oder im Sinne des Bodenschutzes wiederherzustellen. Die 

Bodenkundliche Baubegleitung trägt dazu bei, 1. die Bodenbeeinträchtigungen 

durch Bauprozesse zu vermeiden bzw. zu vermindern, 2. die Abstimmung mit be-

troffenen Bodennutzern zu erleichtern sowie 3. die Folgekosten für Rekultivierungen 

nach Bauabschluss zu reduzieren. Zum umweltgerechten Umgang mit Boden wird 

daher auf den Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 

Boden („Bodenkundliche Baubegleitung BBB – Leitfaden für die Praxis“ vom Bun-

desverband Boden e.V.) verwiesen. 
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4 LANDWIRTSCHAFTLICHE EMISSIONEN 

Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstücke haben die von den landwirt-

schaftlichen Flächen ausgehenden Emissionen (Lärm-, Geruchs- und Staubeinwir-

kungen) entschädigungslos hinzunehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass wäh-

rend der landwirtschaftlichen Saisonarbeit mit zeitweiser Lärmbelästigung auch vor 

6.00 Uhr bzw. nach 22.00 Uhr und auch an Sonn- und Feiertagen zu rechnen ist. 

 

 

5 BAUSCHUTZBEREICH DES FLUGPLATZES LECHFELD 

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flugplatzes Lechfeld nach § 12 Abs. 

3 Ziff. 1 a und 1 b Luftverkehrsgesetz (LuftVG). Unterlagen über den Bauschutzbe-

reich liegen beim Landratsamt Augsburg aus. 

 

Die Errichtung von Bauwerken und das Anpflanzen von Bäumen in diesem Bereich 

darf von der für die Erteilung der Baugenehmigung zuständigen Behörde bei Über-

schreiten der in § 12 Abs. 3 Ziff. 1 a und 1 b genannten Begrenzungen nur mit Zu-

stimmung der Wehrbereichsverwaltung Süd – ASt München, Militärische Luftfahrt-

behörde – genehmigt werden (§ 12 Abs. 3 Ziff. 1 a und 1 b LuftVG).  

 

Das Aufstellen von Kränen als Errichtung anderer Luftfahrthindernisse i.S.v. § 15 

Abs. 1 Satz 1 LuftVG  i.V.m. §§ 12 ff LuftVG bedarf im Bereich des § 12 Abs. 3 Ziff. 

1 a und 1 b LuftVG bei Überschreiten der dort genannten Begrenzungen der beson-

deren Genehmigung der Wehrbereichsverwaltung Süd – ASt München, Militärische 

Luftfahrtbehörde – (§ 15 Abs. 2 Satz 3 LuftVG).  

 

 

6 SANIERUNGSZIELE ZUR BAULICHEN NACHVERDICHTUNG UND ZUR 

SICHERUNG DER BAULICHEN QUALITÄTEN DES BAUBESTANDES  

Auszug aus Vorbereitende Untersuchungen „Nebenerwerbssiedlung“ (03.11.2016) 

 

- Aufrechterhaltung der Siedlungsstruktur in Form einer offenen Bauweise von 

Einzel- und Doppelhäusern für Wohnnutzung 

- Verträgliche Nachverdichtung auf der Grundlage eines geordneten Erschlie-

ßungssystems  

- Fortführung der bestehenden Haustypen „Haustyp a“ und „Haustyp b“ 

- Erhalt der ortsbildprägenden Raumkante durch Beibehalten der bestehenden 

Firstrichtungen 

Siehe Anlage Themenkarte „Stärken-Schwächen“ 

 

Haustyp a 

Gebäudetyp mit einem Vollgeschoss und steilen Dach 35 - 45 Grad,  

Wandhöhe (WH) max. 4,00 m, Gebäudehöhe (GH) max. 9,00 m 

Dachform: Satteldach  

Dachgauben mit max. 1/3 der Gebäudelänge, oberer Dachanschluss mind. 1 m un-

ter dem First und mind. 1 m Abstand vom Ortgang  

 



GEMEINDE UNTERMEITINGEN    

Sanierungsbebauungsplan Nr. 48/I „NEBENERWERBSSIEDLUNG - TEILBEREICH PLANSTRAßE NORD“ E) Hinweise  

 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 09.03.2023 13/15 

 

Abb. 1 Systemschnitt Haustyp „a“ ein  Vollgeschoss im EG und ein Vollgeschoss im DG  

 

 

Haustyp b 

Gebäudetyp mit zwei Vollgeschossen und flach geneigten Dach 10 -15 Grad,  

Wandhöhe (WH) max. 6,75 m, Gebäudehöhe (GH) max. 8,50 m 

Mögliche Dachform: Sattel-, Walm-, und Zeltdächer 

 

 

Abb. 2 Systemschnitt Haustyp „b“ zwei Vollgeschosse 

 

 

Sanierungsziele zur Schaffung von attraktiven Aufenthaltsbereichen 

- Grünfläche mit Baumbestand und Sitzmöglichkeiten anlegen 

- Öffentlichen Treffpunkt schaffen 

 

Sanierungsziele zur verkehrlichen Erschließung 

- Anlage von vier neuen öffentlichen Erschließungsstraßen mit einem Straßen-

querschnitt von ca. 6 m und einer Wendeanlage 

- Straßenverlauf parallel zu den bestehenden Erschließungsstraßen  
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- Geordnete Erschließung der rückwärtigen Grundstücksbereiche für eine städte-

bauliche Nachverdichtung 

 

 

7 NIEDERSCHLAGSWASSER 

 

7.1 Unverschmutztes Niederschlagswasser 

Die Zwischenspeicherung von unverschmutztem Niederschlagswasser in Zisternen 

zur Ermöglichung der Brauchwassernutzung und zur Reduzierung des Frischwas-

serverbrauchs wird empfohlen. 

 

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Re-

geln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 

Grundwasser (TRENGW), das DWA‐Arbeitsblatt A 138 „Bau und Bemessung von 

Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-

schlagswasser“ sowie das DWA‐Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum 

Umgang mit Regenwasser“ sind zu beachten. 

 

Die Versickerung von unverschmutztem, gesammeltem Niederschlagswasser von 

Dachflächen und sonstigen Flächen ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen der 

Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) sowie die Technischen 

Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 

Grundwasser (TRENGW) eingehalten werden. 

 

Die punktuelle Versickerung von Regenwasser über einen Sickerschacht ist nur an-

zuwenden, wenn zwingende Gründe eine flächenhafte (z. B. Versickerungsmulden) 

bzw. linienförmige Versickerung (z. B. Rigolen oder Sickerrohre) ausschließen. 

Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Versi-

ckerung sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sach-

verständige überprüft werden. 

 

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzufüh-

ren. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. 

 

7.2 Verschmutztes Niederschlagswasser 

Zu Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Fest-

stellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, 

wird die Anwendung des Merkblattes ATV-DVWK-M153 Handlungsempfehlungen 

zum Umgang mit Regenwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall (ATV-DVWK) empfohlen. 

 

Aus Gründen des Gewässerschutzes ist verschmutztes Niederschlagswasser zu 

sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisa-

tion zu beseitigen (dies gilt auch für Bereiche, die im Trennsystem entwässert wer-

den). 
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8 BEWEHRUNGSVORSCHRIFT   

 

Mit Geldbuße bis zu € 500.000 kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

einer im Bebauungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. 

 

 

 


